
Einführungsgesetz zum
Verkehrswegegesetzbuch

Artikel 1 - Inkrafttreten des Verkehrswegegesetzbuches
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Verkehrswegegesetzbuch in Kraft.

Artikel 2 - Verordnungsermächtigungen
Der Rat für Verkehr wird ermächtigt, Rechtsverordnungen über

1. den Bau von Eisenbahnstrecken mit Zustimmung des Rats für Bauwesen,

2. den Betrieb von Eisenbahnstrecken und

3. die Zuweisung der Nummernbereiche der Regionen

zu erlassen.

Artikel 3 - Verbindungen mit dem Ausland
(1) Die grenzüberschreitenden Verkehrswege werden einvernehmlich mit der Verkehrsverwaltung

des anderen Staates errichtet.

(2) Der Ratsvorsitzende kann den Bau eines grenzüberschreitenden Wegs untersagen, wenn ein
außenpolitisches Bedürfnis dies erfordert.

Artikel 4 - Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit der Verkündung in Kraft.
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